
STREIT 4199 

Urteil 
BGH,§ 1671 Abs. 2 Nr. 2 BGB 
Kein Regel-Ausnahme-Verhältnis bei 
elterlicher Sorge 

Die Neuregelung der elterlichen Sorge enthält kein 
Regel-Ausnahme-Verhältnis in dem Sinne, daß eine 
Priorität zugumten der gemeimamen elterlichen Sorge 
bestünde. 
Urteil des BGH vom 29.9.1999 - XII ZB 3/99 

Aus dem Sachverhalt: 

Die Antragstellerin (Mutter) und der Antragsgegner {Vater) 
streiten um die elterliche Sorge für ihre 1992 geborene Tochter 
N. In dem Scheidungsverfahren hat die Mutter den Antrag ge­
stellt, die elterliche Sorge für die Tochter auf sie (die Mutter) allein 
zu übertragen. Der Vater hat sich in erster Linie für die Fortdauer 
der gemeinsamen elterlichen Sorge ausgesprochen. 

Aus den Gründen: 
Das Rechtsmittel hat keinen Erfolg. 

1. Das Oberlandesgericht hat zur Begründung seiner Ent­
scheidung ausgeführt: Die Aufhebung der gemeinsamen elterli­
chen Sorge beider Eltern und deren Übertragung auf die Mutter 
entspreche am besten dem Wohl des Kindes,§ 1671 Abs. 2 Nr. 2 
BGB. Gegen eine Beibehaltung des gemeinsamen Sorgerechts 
spreche bereits, wenn auch nicht abschließend, der Umstand, daß 
sich die Eltern insoweit nicht einigen könnten. [ ... ] Es sei Pflicht 
der Eltern, die mit der Trennung und Scheidung ihrer Ehe für das 
Kind verbundene Schädigung soweit als möglich zu mildern und 
vernünftige, den Kindesinteressen entsprechende Lösungen für 
seine Pflege und Erziehung sowie seine weiteren persönlichen 
Beziehungen zu ihnen zu entwickeln. Das Kind dürfe so wenig 
wie möglich mir den Konflikten der Elrern belastet werden. Das 
gelte auch im Rahmen der Neuregelung des§ 1671 Abs. 2 Nr. 2 
BGB weiter. Auch nach dieser sei die Kooperationsfähigkeit und 
Kooperarionswilligkeir der Eltern unverzichtbar. Dabei könne 
nicht entscheidend sein, ob sich die Eltern gerade über eine 
Regelung von erheblicher Bedeutung für das Kind im Sinne des 
§ 1628 BGB wiederholt nicht hätten einigen können. Maßgeblich 
seien vielmehr allein die Auswirkungen mangelnder Einigungsfä­
higkeit der Eltern auf das Kind. Wenn die Beziehungen der Eltern 
nicht nur durch mangelnde Konsensfähigkeir, sondern darüber 
hinaus durch Feindseligkeiten geprägt seien mir der Folge, daß 
das Kind auch emotional in die Srreirigkeiren der Eltern hinein­
gezogen und Loyalirätskonflikren ausgesetzt werde, dann entspre­
che die Alleinsorge eines Elternteils dem Kindeswohl am besten. 

Im vorliegenden Fall seien die Voraussetzungen für eine 
gemeinsame elterliche Sorge hiernach nicht erfüllt. Die Eltern 
seien nach dem Eindruck, den der Senat bei ihrer Anhörung 
gewonnen habe, nicht in der Lage, frei von den zwischen ihnen 
noch bestehenden Spannungen über die Belange des Kindes zu 
sprechen und einvernehmliche Entscheidungen zu entwickeln 
und zu treffen. So habe beispielsweise trotz zweier gemeinsamer 
Gespräche beim Kreisjugendamt der Streit der Eltern über ein 
geregeltes Umgangsrecht des Vaters mir der Tochter bisher nicht 
gelöst werden können, und zwar wohl deshalb, weil der Vater ein 
flexibles Umgangsrecht wünsche, das allein von seiner Willens­
ausübung abhänge. Dies zeige sich augenfällig an einem Vorfall 
vom Sommer 1998, als der Vater die Tochter ohne vorherige 
Absprache mir der Mutter abgeholt habe, was nicht ohne Hand­
gemenge und Handgreiflichkeiten abgegangen sei. Schädlicher 
für das Wohl eines sechseinhalbjährigen Kindes könne ein Prob­
lem nicht gelöst werden. 
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Zwischen den Eltern bestünden sowohl Spannungen im per­
sönlichen Bereich als auch Schwierigkeiten finanzieller Art. Der 
Vater leiste sich, obwohl überschuldet, selbst einen luxuriösen 
Lebensstil, zahle aber keinen Kindesunterhalt und meine, der 
Unterhalt der Tochter sei durch die staatlich gezahlten Unrerhalrs­
vorschüsse sichergestellt. Dabei scheine es dem Vater zu gelingen, 
die Mutter durch dieses Verhalten persönlich zu treffen, zumal er 
der Tochter den Eindruck vermiede, er könne ohne Arbeit besser 
leben als die Mutter bei voller Erwerbstätigkeit. Auch über das 
sonstige finanzielle Gebaren des Vaters, der nicht nur bei den 
Eltern der Mutter Schulden habe, an deren Tilgung er nicht zu 
denken scheine, sondern auch von einem Sparbuch der Tochter 
15.000 DM abgehoben und für eigene Zwecke verbrauche habe, 
bestünden tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den Eltern. 

Unter den dargelegten Umständen erscheine die Übertra­
gung der alleinigen elterlichen Sorge auf die Mutter - deren 
Erziehungsfähigkeit auch vom Vater nicht in Frage gestellt werde 
- als die dem Kindeswohl am besten dienliche Lösung. 

2. Diese Ausführungen sind aus Rechtsgründen nicht 
zu beanstanden. Das Oberlandesgericht hat in tatrich­
terlicher Verantwortung das Verhalten der Eltern, ins­
besondere seit der Zeit der Trennung, mit seinen 
möglichen Auswirkungen auf die Entwicklung des 
Kindes in rechtlich nicht angreifbarer Weise - unter 
Anwendung geeigneter Beurteilungsmaßstäbe und 
zutreffender rechtlicher Kriterien - dahin gewertet, 
daß die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die 
Übertragung auf die Mutter dem Wohl des Kindes am 
besten entspreche,§ 1671 Abs. 2 Nr. 2 BGB. Dagegen 
wendet sich die weitere Beschwerde ohne Erfolg. 

a) Die weitere Beschwerde macht zunächst gel­
tend: Das Oberlandesgericht habe bei seiner Ent­
scheidung verkannt, daß der Gesetzgeber des Kind­
schaftsrechtsreformgesetzes die gemeinsame Sorge als 
Regelfall angestrebt habe, während die Übertragung 
der Alleinsorge auf einen Elternteil nach dem gesetz­
lich beabsichtigten Regel-Ausnahme-Verhältnis die 
,,ultima ratio" sein müsse. Dem müsse bei der nach§ 
1671 Abs. 2 Nr. 2 BGB vorzunehmenden Abwägung 
Rechnung getragen werden, was das Oberlandesge­
richt rechtsfehlerhaft außer acht gelassen habe. 

Dieser Einwand ist nicht berechtigt. Die Neurege­
lung des Rechts der elterlichen Sorge durch das Kind­
schaftsrechtsreformgesetz enthält kein Regel-Ausnahme­
Verhältnis in dem Sinn, daß eine Priorität zugumten 
der gemeimamen elterlichen Sorge bestehen und die 
Alleimorge eines Elternteils nur in Ausnahmefolien als 
ultima ratio in Betracht kommen sollte (vgl. BT­
Drucks. 13/4899 S. 63, 99; Johannsen/Henrich/Jae­
ger Eherecht 3. Aufl. § 1671 Rdnr. 34). Ziel der 
Neugestaltung des Rechts der elterlichen Sorge durch 
das Kindschaftsrechtsreformgesetz war die Einfüh­
rung eines zum Teil modifizierten Antragsverfahrens 
- unter Abschaffung des Zwangsverbundes für die 
Regelung der elterlichen Sorge im Ehescheidungsver­
fahren - bei weitgehender Gleichbehandlung des 
elterlichen Sorgerechts bei verheirateten und nicht 
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